
Handlungsorientiert ausbilden 
 
Berufliche Handlungskompetenz 

Der sich vollziehende Wandel in Technik und Arbeitsorganisation sowie in 
Handel und Dienstleistung bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Qualifika-
tionsanforderungen an die Mitarbeiter/innen und damit auch auf die Aus-
bildung des Nachwuchses. Über die berufliche Fachkompetenz hinaus sol-
len Fähigkeiten trainiert werden, die die wesentliche Grundlage späterer 
beruflicher Handlungsfähigkeit bilden.  

Berufliche Handlungsfähigkeit als Ziel soll Auszubildende zum selbstständi-
gen Planen, Durchführen und Kontrollieren qualifizierter beruflicher Tätig-
keiten befähigen (vgl. § 3 der VO). Um dieses Ziel zu erreichen, werden in 
der Ausbildung fachliche und fachübergreifende Qualifikationen (Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten) vermittelt und in diesem Rahmen 
Kompetenzen  gefördert, die in konkrete Handlungen umgesetzt werden 
sollen.  
 
Berufliche Handlungskompetenz : (Definition von Kauffeld & Grote 2002 *) 
Alle Fähigkeiten, Fertigkeiten, Denkmethoden und Wissensbestände des 
Menschen, die ihm bei der Bewältigung konkreter sowohl vertrauter als 
auch neuartiger Arbeitsaufgaben selbst organisiert, aufgabengemäß, 
zielgerichtet, situationsbedingt und verantwortungsbewusst - oft in 
Kooperation mit anderen - handlungs- und reaktionsfähig machen und sich 
in der erfolgreichen Bewältigung konkreter Arbeitsanforderungen zeigen.  

Die berufliche Handlungskompetenz lässt sich in die folgenden vier 
Bereiche unterteilen:  
1. Fachkompetenz : organisations-, prozess-, aufgaben- und 

arbeitsplatzspezifische berufliche Fertigkeiten und Kenntnisse sowie 
die Fähigkeit, organisationales Wissen sinnorientiert einzuordnen 
und zu bewerten, Probleme zu identifizieren und Lösungen zu 
generieren. 

2. Methodenkompetenz : situationsübergreifend und flexible 
einzusetzende kognitive Fähigkeiten bspw. zur 
Problemstrukturierung der Entscheidungsfindung 

3. Sozialkompetenz : kommunikativ und kooperativ selbst organisiert 
zum erfolgreichen Realisieren oder Entwickeln von Zielen und 
Plänen in sozialen Interaktionssituationen zu handeln. 

4. Selbstkompetenz : sich selbst einzuschätzen und Bedingungen zu 
schaffen, um sich im Rahmen der Arbeit zu entwickeln, die Offenheit 
für Veränderungen, das Interesse aktiv zu gestalten und 
mitzuwirken und die Eigeninitiative, sich Situationen und 
Möglichkeiten dafür zu schaffen. 

 
Der gleichberechtigte Anspruch an Methodenkompetenz, soziale 
Kompetenz und Selbstkompetenz neben der Fachkompetenz, bilden die 
Grundlage für berufliche Handlungsfähigkeit, wie sie in einer sich 
wandelnden Arbeitswelt notwendig ist. (vgl. § 1 Abs. 3 BBiG) 
 
Handlungsorientierte Ausbildungsaufgaben  geben die Möglichkeit, 
diese Kompetenzen gezielt zu fördern. 
 
Auszubildende sollen vornehmlich in der betrieblichen, ergänzt durch die 
überbetriebliche und schulische Ausbildung, schrittweise an eine möglichst 
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Kasseler-Kompetenz-Raster (KKR), in: Erpenbeck, John, von Rosenstiel, Lutz (Hrsg.) (2003) : 
Handbuch der Kompetenzmessung, S. 261- 282. Nähere beispielhafte Erläuterungen insbes. S. 
268 f. 
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selbstständige, handlungsorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
herangeführt werden. Beginnend mit einfachen Arbeitsaufträgen, 
eingebettet in betriebliche Abläufe, können Auszubildende mehr und mehr 
in die Lage versetzt werden, in abgeschlossenen und vernetzten 
berufstypischen Situationen eine aktive Rolle zu übernehmen. 
 
Folgende Fähigkeiten müssen in diesem Zusammenhang vor einem 
fachlich fundierten Hintergrund gefördert und entwickelt werden: 

• das Erfassen der Arbeitssituation, 

• das Erkennen und die Abgrenzung des Problems,  

• das Setzen von Arbeitszielen, 

• das Erarbeiten und Abwägen von Möglichkeiten zur 
Problembewältigung, 

• die Entscheidung zu einer eigenverantwortlichen Vorgehensweise 
treffen, 

• das Abstimmen und das Kooperieren mit anderen Beteiligten, 

• das Planen von zielgerichteten Maßnahmen, 

• die aktive Übernahme der Ausführung und ihre begleitende 
Kontrolle, 

• das Dokumentieren des Arbeitsprozesses, 

• das kritische Hinterfragen der Arbeitsweisen und der 
Arbeitsergebnisse. 

 
Die Vermittlung der aufgeführten Anforderungen ist in erster Linie im 
betrieblichen Alltag vorzunehmen, kann aber darüber hinaus durch 
betriebliche sowie überbetriebliche handlungsorientierte Ausbildungs-
aufgaben  gefördert werden. Neben der Schulung einer selbstständigen, 
eigenverantwortlichen und handlungsorientierten Arbeitsweise der 
Auszubildenden dient dies auch der Sicherung der Ausbildungsqualität. 

Das projektorientierte Lernen ist eine von verschiedenen Lernmethoden, 
die in der Ausbildung angewendet werden können. 

 
Darstellung des Prinzips der vollständigen Handlung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter „Lernort Betrieb“ werden Beispiele für handlungsorientierte 
Ausbildungsaufgaben vorgestellt. Diese können als eigenständiger 
Arbeitsauftrag im Rahmen der betrieblichen Unterweisung, aufbauend auf 
schulisch vermittelten Lerninhalten oder in „Lernortkooperation“ 
durchgeführt werden. 
 
 

1. Informieren 

4. Ausführen 

3. Entscheiden 5. Kontrollieren 

2. Planen 6. Bewerten 


